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Dornbirner

Gentersbeblatt.
Erscheint jeden Sonntag — Preis: ganzjährig K2•—, im Inland mit Postversendung K 3·30, nach Deutschland K 4·10, in das übrige
Ausland K 5·40, einzelne Nummern 10 h. — Einschaltungen kosten 12 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag

mittags kostenfrei in das Rathaus zu bringen.

Nr. 20. Sonntag, 16. Mai 1909. 40. Jahrg.

sowie die Anzahl der von Obigen aus einem gesetzlichenKundmachungen.
Grunde von der Vorführung befreiten Tiere anzuzeigen.

Von der Anzeige sind befreit: a) die zur Hofhaltung
des Kaisers und der Mitglieder des kaiserl. Hauses be¬Vergebung von Bauarbeiten. stimmten Pferde; b) die Pferde der kaiserlichen Hofgestüte
und der Zuchtanstalten des Staates; c) die Pferde desFür den Neubau des Schlachthauses sollen die Grab=,
Militärärars und die im Besitze von aktiven Offizieren be¬Beton=, Maurer= Kanalisations= Dachdecker=, Zimmer=,
findlichen zur Versehung ihres Dienstes notwendigen eigenenFlaschner=, Schmiede=Arbeiten und die Walzeisenlieferung

vergeben werden. Pferde; d) die Pferde der Gesandten fremder Mächte und
des Gesandtschaftspersonales.Pläne, Kostenvoranschläge und Bedingungen liegen wäh¬

rend der üblichen Kanzlei=Stunden in der Kanzlei des unter¬ B) Klassisizierung.
zeichneten Architekten (Seuchenstall) von Montag den 10.

d. Mts. bis einschließlich Montag den 24. Mai nachmittags Von der Vorführung zur Pferdeklassisi¬
4 Uhr zur Einsicht auf. kation sind befreit nach § 7 zit. Minist=Prdg.:

Angebote auf diese Arbeiten sind schriftlich verschlossen 1. Die obenerwähnten, von der Anzeige enthobenenbis zu obgenanntem Endtermin mit der Aufschrift „Angebot Pferde.
über Bauarbeiten für den Schlachthausbau in Dornbirn“ an 2. Die Pferde, welche Staatsdiener zur Ausübung

das Bürgermeisteramt einzusenden. ihres Dienstes zu halten verpflichtet sind.
Die Wahl unter den Bewerbern behält sich die Bau¬ 3. Die Pferde der Posthalter, deren Haltung ihnen

herrschaft vor. kontraktlich zum Betriebe des Postdienstes obliegt.

4. Je ein Pferd der praktischen Aerzte auf dem flachenDornbirn, 8. Mai 1909.
Lande zur Ausübung ihres Berufes.Bauherrschaft: Der beauftragte Architekt: 5. Die im Besitze von Privaten, sowie von GemeindenStadtgemeinde Dornbirn. J. Hennings, Stuttgart. befindlichen lizenzierten (geköhrten) Hengsten, wenn dieser
Umstand durch Beibringung des Lizenzierungsscheines nach¬Kundmachung gewiesen wird.

6. Fohlen, welche im Jahre 1909 das vierte Lebens¬betreffend die im Mai 1909 stattfindende Pferde
nicht vollenden.jahr

klassisikation und Fuhrwerks- und Kraftfahr¬ 7. Stuten, welche 8 Tage vor der Klassifikation ab¬
zeugzählung. gefohlt haben, oder deren Abfohlen unmittelbar bevorsteht,

wenn die Klassifikation nicht im Aufenthaltsorte stattfindetZufolge Statthaltereierlasses vom 15. April l. Is.
oder wenn größere Wegstrecken zum Klassisikationsorte zu¬Zl. 23820 hat im Mai laufenden Jahres die Verzeichnung
rückzulegen sind.und Klassisikation der Pferde und Tragtiere auf Grund der

8. Die an ansteckenden, schweren fieberhaften oder anderenmittels Minist.=Verodn. vom 18. März 1891 R. G. Bl. Nr. 35
schweren Erkrankungen leidenden Pferden.kundgemachten Durchführungsbestimmungen zum Pferde¬

9. Die offenkundig untauglichen Pferde. Die offen¬stellungsgesetze vom 16. April 1873 R.G. Bl. Nr. 77 zu
kundige Untauglichkeit begründen folgende Gebrechen: Blind¬erfolgen.
eit auf beiden Augen, Dummkoller und hochgradiger Dampf.4) Anzeige der Pferde durch die Pferdebesitzer

Die Befreiung von der Vorführung zur kommissionellen
und Verzeichnung derselben. Besichtigung hat jeder Pferdebetzer durch ein den Grund

der Befreiung enthaltendes, von zwei Besitzern vorzuführen¬Alle Pferde= und Tragtierbesitzer sind verpflichtet und
der Pferde ausgestelltes Zeugnis zu verweisen, welcheswerden hiemit unter Hinweis auf die gemäß § 14 der zit.
dem Gemeindevorsteher noch vor der Klassifikation zu über¬Minist.=Verordn. bei Nichtbefolgung dieses Auftrages ein¬
geben und von demselben geprüft und bestätigt dem Klassi¬tretenden Straffolgen aufgefordert, in der Zeit vom
ikationsausweise beizulegen ist. — Bezüglich der auch von10. bis 20. Mai 1909

der Anzeige enthobenen Pferde ist kein Zeugnis beizubringen.behufs Verzeichnung ihres gesamten Pferdestandes bei der Für die Wahrheit der in dem Zeugnisse enthaltenen
Gemeindevorstehung mündlich und Namen und die Wohnung Angaben sind die betreffenden Pferdebesitzer, die Aussteller
(Haus=Nro.) des Besitzers, die Anzahl der ihnen gehörigen es Zeugnisses und der Gemeindevorsteher verantwortlich.
Hengsten, Wallachen, Stuten und auch Tragtiere (d. sind Besitzer ungerechtfertigt von der Klassisikation ausgebliebenen

Maultiere und Maulesel) nach diesen Gattungen gesondert, Pferde werden verhalten, diese Pferde zur Klassifikation in


